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Zum Täter-Profiling auf empirischer Grundlage


Von Stephan Harbort

Problemstellung

Die Aufklärung von Mehrfach- und Serientötungen bereitet in der kriminalistischen Praxis mannigfaltige Probleme. Dies gilt insbesondere für solche Fallkonstellationen, bei denen zwischen Täter und Opfern keine vordeliktischen sozialen Kontakte oder Beziehungen bestehen. Ermittlungsansätze, die sich aus den familiären oder sonstigen Beziehungen des Opfers ergeben können, fehlen in neun von zehn Fällen. Der Täter wird demnach nicht im Kreis der „üblichen Verdächtigen“ zu ermitteln sein. Hierauf wurde durch den Mitteiler bereits im Zusammenhang mit sexuell motivierten Serienmorden hingewiesen
. Bezogen auf den Tätertypus des Serienraubmörders
 verhält es sich ähnlich. Folgende im Rahmen der empirischen Studie „Kriminologie des Serienmörders“ durch den Mitteiler gewonnenen Erkenntnisse belegen diese These: In lediglich 52,6 % der Fälle (bezogen auf sämtliche seit Ende des Zweiten Weltkriegs aufgeklärten Serienraubmorde) erfolgte die Ermittlung des/der Täter(s) durch personenbezogene gezielte Fahndungsmaßnahmen, dies in erster Linie deshalb, weil zwischen Täter und einem der Opfer eine vordeliktische Beziehung bestanden hatte. Berücksichtigt man den glücklichen Umstand, daß zwei Mordserien durch ein zufälliges Aufeinandertreffen von Täter und Polizei im Rahmen anderweitiger Ermittlungen aufgeklärt werden konnten, ergibt sich eine Erfolgsquote von lediglich 42,1 %. In den übrigen Fällen konnten die Taten lediglich durch Hinweise aus der Bevölkerung, Geständnisse von in anderer Sache inhaftierten Tätern/Mittätern gegenüber Mitgefangenen oder Selbstgestellung aufgeklärt werden. Die Festnahme der Täter konnte hingegen durchschnittlich erst nach 3,3 Jahren erfolgen, während in nicht mehr als 52,9 % der Taten im Rahmen der Ermittlungen Tatzusammenhänge hergestellt werden konnten. Verdeutlicht wird die Problematik ferner durch die Tatsache, daß für den Zeitraum von 1945 – 1995 begangene Serientötungen lediglich in 67,2 % der Fälle eine Verurteilung erfolgen konnte. In Anbetracht der Tatsache, daß die Aufklärungsquote für Sexual- und Raubmorde nach der Polizeilichen Kriminalstatistik des BKA in den Jahren 1986 – 1995 bei durchschnittlich 91,2 % lag, darf in diesem Zusammenhang von einer erstaunlich niedrigen Erfolgsquote gesprochen werden.

Die vorgelegten Zahlen und Erkenntnisse, die im Rahmen der Auswertung von Verfahrensakten der zuständigen Staatsanwaltschaften/Polizei und Mitteilungen in Landes- und Bundeskriminalblättern gewonnen wurden, unterstreichen den bereits an anderer Stelle postulierten kriminalistisch-kriminologischen Forschungs- und Handlungsbedarf
. Besondere Beachtung bei der kriminalistischen Arbeit verdient dabei der Umstand, daß sich Staatsanwaltschaft und Polizei im Regelfall bereits im Besitz der „Visitenkarte“ des Täters befinden. Sexuell motivierte Mehrfach- und Serienmörder waren in 76,4 % der Fälle wegen deliktspezifischer Taten (Sexualstraftaten ohne Tötung des Opfers) bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten, während dies bei Raubmördern sogar in 88,9 % der Fälle festgestellt werden konnte. Die Namen der meisten Täter befinden sich demnach bereits in polizeilichen Informationssystemen. Bisher fehlte es jedoch an geeigneten Suchkriterien, um den Kreis potentiell tatverdächtiger Personen vertretbar bzw. verlässlich eingrenzen zu können. Auf empirischer Grundlage entwickelte Fahndungsraster (sog. empirische Täterprofile) könnten hier wertvolle Dienste leisten. Dem Persönlichkeits- und Verhaltensprofil des „großen Unbekannten“ könnten so erste Konturen verliehen werden.

Empirisches Täterprofil für multiple Raubmörder

Auf der Grundlage der oben genannten Arbeitsunterlagen wurden 31 gewinnorientierte (= Tatmotiv unmittelbare Bereicherungsabsicht) Mehrfach- sowie 23  Serienmörder evaluiert, die nach dem Zweiten Weltkrieg ermittelt werden konnten. Die Erkenntnisse zu den 54 Probanden wurden aus 4266 Daten/Datensätzen gewonnen und nach 79 persönlichkeits-, verhaltens- sowie tatspezifischen Kategorien klassifiziert, so daß das empirische Täterprofil auf insgesamt 20 täter- (N = 54) und tatspezifische (N = 178) Indikatoren gestützt werden kann (Tabelle 1). Um eine größtmögliche Validität bzw. Erfolgswahrscheinlichkeit (hier durchschnittlich 85,6 %) garantieren bzw. erreichen zu können, haben lediglich solche Indikatoren Berücksichtigung gefunden, die im Untersuchungsgut eine signifikante Häufigkeit (= Übereinstimmung in mindestens 75 % der untersuchten Fälle) aufwiesen. Die statistische Fehlerquote liegt demnach bei 14,4 %. Bei Erreichen einer Merkmalsübereinstimmung von wenigstens 70 % wird empfohlen, die Person in die Ermittlungen mit einzubeziehen.

Tabelle 1: Empirisches Täterprofil für multiple Raubmörder
	Täter- und tatspezifische Indikatoren
	Häufigkeit %
	Wert

	Person ist männlich, hat eine weiße Hautfarbe und besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft
	81,48
	x1

	Person ist zum Zeitpunkt der ersten Tat zwischen 18 und 36 Jahren alt
	88,88
	x1

	Person ist ledig oder geschieden
	83,33
	x1

	Person ist kinderlos
	79,62
	x1

	Person wohnt in einer Großstadt (> 100.000 Einwohner) oder in deren Einzugsgebiet (< 15 Km Entfernung)
	75,92
	x1

	Person wechselte binnen fünf Jahren vor der ersten Tat mindestens dreimal den Wohnsitz oder war/ist zumindest zeitweise ohne festen Aufenthalt
	75,92
	x2

	Person wohnte zu den Tatzeiten nicht weiter als 30 Km vom Tatort entfernt oder war innerhalb dieses Bereichs für den tatrelevanten Zeitraum zumindest amtlich gemeldet (z. B. bei Personen ohne festen Wohnsitz)
	76,66
	x1

	Person verfügt über geringe oder durchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten (bezogen auf Allgemeinbildung, sprachliche Fähigkeiten oder soziale Intelligenz; Gesamt-IQ von mindestens 80 bis maximal 109)
	88,88
	x2

	Person entstammt einem Elternhaus mit psycho-sozialen Auffälligkeiten (z. B. Scheidung der Eltern; alleinerziehendes Elternteil; Straftaten durch Eltern oder Geschwister; Arbeitslosigkeit oder Alkoholprobleme eines Elternteils; Erziehungsprobleme; Gewalttätigkeiten in der Familie oder Verwahrlosung; psychische Erkrankung in der Familie)
	87,03
	x2

	Person besuchte eine Sonder- oder Haupschule oder erreichte keinen ordentlichen Schulabschluß
	92,59
	x1

	Person leidet nicht unter psychischen Störungen mit Krankheitswert (z. B. psychologische Behandlung; Aufenthalt in einer psychatrischen Einrichtung; Entmündigung/Vormundschaft)
	94,44
	x1

	Person ist bisher mehrfach durch dissoziales Verhalten aufgefallen (z. B. fehlende oder mangelhafte soziale Anpassungsfähigkeit; allgemeine Verwahrlosung; kriminelles Verhalten in Form von Beleidigungs- oder Körperverletzugsdelikten, Bedrohung oder Sachbeschädigung insbesondere unter teilweise erheblichem Alkoholeinfluß; allgemeine Bindungs- oder Belastungsschwäche; Vernachlässigung sozialer Verpflichtungen)
	83,33
	x2

	Person ist nicht alkohol-, drogen- oder arzneimittelabhängig
	90,74
	x1

	Person befand sich zum Zeitpunkt der Taten in einer defizitären finanziellen Lage (z. B. kein eigenes oder geregeltes Einkommen; hohe Schulden)
	96,29
	x2

	Person ist berufslos, hat eine Berufsausbildung abgebrochen oder einen handwerklichen Beruf erlernt
	96,29
	x1

	Person übt keine berufliche Tätigkeit aus oder arbeitet lediglich unregelmäßig/sporadisch
	88,88
	x2

	Person wechselte binnen vier Jahren vor der ersten Tat mindestens dreimal den Beruf oder wechselte während dieser Zeit innerhalb einer gleichartigen beruflichen Tätigkeit (auch als Gelegenheitsarbeiter) mindestens dreimal den Arbeitsplatz
	75,92
	x2

	Person ist insbesondere wegen Eigentums-, Vermögens- oder Urkundsdelikten bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten (z. B. Ladendiebstahl, Diebstahl an/aus oder von Kfz, Einbruchsdiebstähle, Unterschlagungen, Raub oder Urkundenfälschung) oder gilt als einschlägig vorbestraft
	88,88
	x3

	Person beging vorherige Straftaten gelegentlich bis häufig auch als Mittäter i. S. von § 25 II StGB und darf nicht als chronischer Alleintäter (i. S. von § 25 I StGB) gelten (z. B. zeitweilige Mitgliedschaft in einer Bande)
	75,92
	x1

	Person und Opfer unterhielten keinen sozialen Kontakt
	89,88
	x1

	Gesamt
	85,56
	2395,72


Auch in diesem Fall wurden die Indikatoren mit einem Wertigkeitsfaktor (1 – 3) versehen, um eine sicher notwendige Differenzierung hinsichtlich der übrigen Bevölkerung vornehmen zu können. Um dem Anwender eine Klassifizierung bzw. Zuordnung zu erleichtern, wurden bei bestimmten Indikatoren, die im Einzelfall nicht immer eindeutig zu bestimmen sein werden (z. B. Beurteilung dissozialen Verhaltens), in Form eines Klammervermerks reale Beispiele aus dem Untersuchungsgut hinzugefügt. Folgende ebenfalls ermittelten jedoch nicht-signifikanten Merkmalshäufigkeiten bzw. Erkenntnisse verdienen hier ebenfalls Erwähnung: Die Probanden wiesen ein durchschnittliches Lebensalter von 27,2 Jahren auf und entstammten in 71,8 % der Fälle Familien mit mindestens vier Mitgliedern. In 69,7 % der Fälle waren die Probanden bereits einschlägig vorbestraft oder hatten eine (teilweise mehrjährige) Haftstrafe verbüßt (64,8 %). Eine Beziehung zum Tatort (= detaillierte Ortskenntnisse) konnte in 64,8 %  der Fälle nachvollzogen werden. Die Tatörtlichkeiten waren den Probanden aufgrund dort bereits zuvor verübter Straftaten, vorheriger (auch nur gelegentlicher/vorübergehender) beruflicher Tätigkeit im näheren Umkreis des Tatorts oder dortigen vormaligen Aufenthalts (ehemaliger oder bestehender Wohnsitz, längerer Aufenthalt aus anderen Gründen) bekannt. Bei den Probanden ausländischer Staatsangehörigkeit handelte es sich ausnahmslos um Personen aus Polen, Jugoslawien oder Rußland. Diese Erkenntnisse sollten im Einzelfall ergänzend Berücksichtigung finden.

Um die Validität der vorgestellten Fahndungsraster nachvollziehen zu können, wurde eine Feldstudie an weiteren 20 Probanden durchgeführt (Tabelle 2). Das Untersuchungsgut wurde dabei nach fünf Kategorien klassifiziert:

Kategorie A:
Personen, die in Deutschland unter dem dringenden Verdacht standen, mindestens drei Sexual- oder Raubmorde begangen zu haben, jedoch nur wegen einer Tat oder gar nicht abgeurteilt werden konnten (7 Probanden).

Kategorie B:
Serien-Dispositionsmörder (= Probanden begingen wahlweise Sexual- und/oder Raubmorde), die für wenigstens zwei Raub- oder Sexualmorde in Deutschland verurteilt wurden (3 Probanden).

Kategorie C:
In Deutschland abgeurteilte Wiederholungsmörder, die sich nicht im Untersuchungsgut „Empirische Täterprofile“ befanden (4 Probanden).

Kategorie D:
Abgeurteilte Serienmörder, die ihre Taten in Deutschland vor 1945 verübten (3 Probanden).

Kategorie E:
Abgeurteilte Wiederholungs- und Serienmörder, die ihre Taten im deutschsprachigen Ausland (ehem. „DDR“, Österreich, Schweiz) verübten (3 Probanden).

Tabelle 2: Feldstudie „Empirische Täterprofile“ (Übersicht)

	Kategorie
	Profilübereinstimmung %

	A
	78,69

	B
	82,25

	C
	76,87

	D
	79,68

	E
	77,35

	Gesamt
	78,88


Der Informationsabgleich wurde auf der Grundlage von Gerichtsurteilen, kriminalpolizeilichen Schlußberichten, Mitteilungen in Bundeskriminalblättern sowie kasuistischen Beiträgen in der Literatur vorgenommen. In lediglich einem Fall wurde der empfohlene Grenzwert von 70 % Profilübereinstimmung (knapp) verfehlt.

Empirische Täterprofile in der kriminalistischen Praxis

In der jüngeren Vergangenheit wurden an den Mitteiler eine Vielzahl von Anfragen gerichtet, die unter anderem mit dem Anliegen verbunden waren, näher zu erläutern, wie ein solches empirisches Täterprofil in der kriminalistischen Praxis nutzbar gemacht werden könne. Aus diesem Grund soll die Vorgehensweise anhand eines Beispiels verdeutlicht werden:

Es wird davon ausgegangen, daß zwei vollendete (ein vollendetes und ein versuchtes Tötungsdelikt würden schon genügen) Tötungsdelikte (offensichtliche Raubmorde) verübt wurden, die zeitlich soweit auseinander lagen, dass von einem jeweils neuen Tatentschluß ausgegangen werden darf: Die besonderen Umstände der Taten (z. B. gleichartiger Modus operandi, übereinstimmende/ähnliche Opfermerkmale oder identische/gleichartige Tatwaffe) lassen auf eine(n) Täter/Tätergruppe schließen. Ferner wird davon ausgegangen, daß Ermittlungen hinsichtlich des Täters im Verwandten- oder Bekanntenkreis keinen Erfolg erbracht haben. Zur Verdeutlichung sind die jeweiligen zu prüfenden Indikatoren durch Kursivdruck gekennzeichnet.

Wie bereits oben erwähnt, dürfen zu dem/den Täter(n) in neun von zehn Fällen bereits kriminalpolizeiliche Erkenntnisse vorliegen. Um den Kreis der zu überprüfenden Personen auf ein vertretbares Maß begrenzen zu können, sollte um den Mittelpunkt der Tatorte ein Radius von zunächst nicht mehr als 30 Km geschlagen werden. Dabei sollten geographische Gegebenheiten/Besonderheiten in der Form berücksichtigt werden, daß bestimmte Fahndungsräume (z. B. angrenzende Stadtteile) nicht ohne Grund ausgespart bleiben. Sämtliche innerhalb dieses Bereichs bereits wegen Eigentums-, Vermögens- oder Urkundendelikten in Erscheinung getretenen männlichen Personen bilden sodann den engeren Kreis der zu Überprüfenden. Weiter eingegrenzt werden sollte durch die Merkmale männlich, weiße Hautfarbe, deutsche Staatsbürgerschaft, 18 – 36 Jahre alt, ledig/geschieden, kinderlos sowie wohnhaft in einer Großstadt oder in deren unmittelbaren Einzugsgebiet (<15 Km Entfernung). Diese Kriterien dürften problemlos zu erlangen sein. Sodann sollte hinsichtlich Intellektuelle Fähigkeiten, psycho-soziale Auffälligkeiten im Elternhaus und Schulabschluß differenziert werden. Aus den vorliegenden Akten dürfte ferner ersichtlich sein, ob die Person alkohol-, drogen- oder arzneimittelabhängig ist bzw. war oder unter psychischen Störungen mit Krankheitswert leidet oder zu einem früheren Zeitpunkt in dieser Form erkrankt war. Schwieriger erscheinen hingegen Feststellungen zu dissozialem Verhalten in Form anderer krimineller Delikte wie Beleidigung, Körperverletzung, Bedrohung oder Sachbeschädigung. Der/die zuständige(n) kriminalpolizeiliche(n) Sachbearbeiter oder Kontaktbereichsbeamte dürfte(n) über weitere hier hilfreiche Erkenntnisse verfügen. Indizcharakter zu (defizitären) finanziellen Verhältnissen liefern ggf. eine festgestellte Berufs- oder Arbeitslosigkeit. In solchen Fällen könnte auch bekannt sein, ob der Beruf/Arbeitsplatz in der Vergangenheit des öfteren gewechselt wurde. Unter  Umständen könnten entsprechende Anfragen an das zuständige Arbeits- oder Sozialamt gerichtet werden. Ob die Person bei vorherigen Straftaten als Mittäter i. S. von § 25 II StGB in Erschienung getreten ist, dürfte hingegen anhand der vorliegenden kriminalpolizeilichen Erkenntnisse nachzuvollziehen sein. Da sich die Ermittlungen in solchen Fällen für gewöhnlich zunächst auf den Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis bzw. Arbeitsbereich erstrecken, darf das Merkmal Person und Opfer unterhielten keinen sozialen Kontakt zu Beginn einer solchen Maßnahme als positiv unterstellt werden. Sollte sich unter diesen Voraussetzungen kein Tatverdacht begründen lassen, so könnten die übrigen Bevölkerungsteile (unter Einbeziehung anderer Staatsangehörigkeiten) nach denselben Kriterien überprüft werden. Gleichwohl müsste in solchen Fällen auf polizeiexterne Informationsquellen zugegriffen werden. Bei negativem Erfolg könnte auch die schrittweise Erweiterung des Fahndungsraums lageangepaßt und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit begründete Aussicht auf Erfolg versprechen.

Zum Verhältnis von empirischen und psychologischen Täterprofilen
Die durch das amerikanische Federal Bureau of Investigation (FBI) kreierte Methode zur Erstellung individueller Täterprofile
 ist auf ein großes Territorium mit einem hohen Maß an unterschiedlichsten Gewaltverbrechen zugeschnitten. Sie unbesehen auf hiesige Verhältnisse übertragen zu wollen, dürfte sich als problematisch erweisen. So machten beispielsweise die niederländischen Strafverfolgungsbehörden diese Erfahrung, als sie die FBI-Methode zur Überführung von Sexualverbrechen übernahmen und feststellten, daß die Profile in 90% der Vergewaltigungsfälle nur einer einzigen FBI-Kategorie entsprachen
. Fehlt es also an einer auf empirischen Erhebungen beruhenden kriminologischen Theorie, könnten durch psychologische Täterprofile die Ermittlungen fehlgehen. Allgemeine Persönlichkeitstheorien dürften demnach in den wenigsten Fällen Aussicht auf Erfolg versprechen
. Hinzu kommt, daß in solchen Fällen psychologische Täterprofile nicht zuletzt auch auf dem persönlichen Erfahrungswissen des Profilers beruhen und in vielen Fällen seine subjektiven Einschätzungen widerspiegeln. Böse Zungen behaupten gar, daß bei zwei verschiedenen Profilern mit drei Täterprofilen zu rechnen sei. Derlei Einschränkungen machen diese nützliche Variante der Täterprofilerstellung jedoch weder fragwürdig noch entbehrlich. Schließlich hat sich diese Methode nicht nur in den Vereinigten Staaten in einer Vielzahl von Fällen bewährt
. Ähnliches gilt jedoch auch für empirische Täterprofile. Falls sich aus der Fallkonstellation nicht Hinweise ableiten lassen, die den vorgegebenen Indikatoren entsprechen, könnte es fragwürdig erscheinen, ob sich die allein auf die aktenmäßige Auswertung früherer Verbrechen stützende Maßnahme auch durchschlagenden Erfolg verspricht. Tatsächlich verhält es sich auch so, daß in keinem Fall eine 100prozentige Merkmalübereinstimmung gefunden werden konnte, so daß stets – wenn auch in einem sehr überschaubaren Rahmen – Raum für Spekulationen, also für Überlegungen hinsichtlich anderer denkbarer Täterprofil-Varianten bleibt. Aus diesen Gründen erscheint es sachgerecht und empfehlenswert, beide Methoden der Täterprofilerstellung miteinander zu verknüpfen. Die Indikatoren eines empirischen Täterprofils könnten mit den täter- und tatspezifischen Erkenntnissen eines Profilers (der nicht notwendigerweise ein studierter Psychologe zu sein braucht, jedoch über psychologisch-kriminologisches Spezialwissen verfügen sollte) abgeglichen werden, so daß ggf. eine Modifizierung des Täterprofils erfolgen könnte. Eine Ergänzung/Modifizierung empfiehlt sie gerade in solchen Fällen, bei denen sich aus den bereits vorliegenden kriminalistischen Fakten von dem Fahndungsraster abweichende Persönlichkeitsmerkmale (z. B. Alter oder Nationalität des Täters) ableiten lassen. Eine in der kriminalistischen Praxis jederzeit mögliche Verquickung beider Varianten könnte so zu einem differenzierteren, auf den Einzelfall abgestimmten und somit exakteren Täterprofil führen. Dem immer wieder häufig aus Unkenntnis der Methodik ins Feld geführten Vorurteil, bei psychologischen Täterprofilen handele es sich um „kriminalistische Kaffeesatzleserei“ könnte insofern wirksam und akzeptanzsteigernd entgegengetreten werden, als daß die Korsettstangen eines solchen Täterprofils nicht zuletzt auf empirischer Grundlage fußen. Im übrigen sollte sich jeder Kriminalist ins Gedächtnis rufen, daß ein psychologisches Täterprofil im wesentlichen lediglich die Fortentwicklung der seit jeher anzustellenden hypothetischen Überlegungen zum subjektiven Teil einer Tatortbefundaufnahme darstellt. Soweit ist man also gar nicht auseinander!

Ausblick

Die Einführung empirischer Täterprofile in die kriminalistische Praxis erscheint unter den beschriebenen Voraussetzungen durchaus lohnenswert und erfolgversprechend. Dabei erscheint diese Ermittlungsmethode nicht nur auf den Bereich der Tötungsdelikte anwendbar. Vornehmlich bei Straftaten, bei denen gewöhnlich keine vordeliktischen Täter-Opfer-Beziehungen festzustellen sind (z. B. Raub oder Erpressung), und somit herkömmliche Ermittlungsmethoden im Einzelfall nicht zu greifen vermögen, sollten Anstrengungen unternommen werden, um spezifisches Täterwissen auf empirischer Grundlage nutzbar zu machen. In diesem Zusammenhang erscheint es ebenfalls erforderlich, die polizeilichen Kriminalaktenbestände nicht nur nach Familiennamen, sondern auch nach bestimmten Deliktbereichen gegliedert zu archivieren. Die nicht von der Hand zu weisenden erheblichen kriminalistischen Probleme bei der Aufklärung der hier relevanten Straftaten sowie die vorgetragenen Erkenntnisse zu der im Regelfall bestehenden Deliktsperseveranz bei den Tätern sollten Anlaß genug sein, um über organisatorische Veränderungen nachzudenken. Auf diese Weise könnten entsprechende Ermittlungsmaßnahmen wesentlich effektiver und ohne zeitintensiven technisch-organisatorischen Aufwand vorbereitet und bewältigt werden. Des weiteren könnten unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit personale und materielle Ressourcen geschont werden. Ein spezifisches Täterprofil, basierend auf empirischen Erhebungen und psychologischen Hypothesen, könnte beispielsweise Fälle von „genetischer Massen-Rasterfahndung“
 auf ein zunächst vertretbares Maß reduzieren helfen. Unter dem Aspekt des Datenschutzes sollte schließlich ernsthaft in Erwägung gezogen werden, ob die sicher beachtenswerten Persönlichkeitsrechte der betroffenen Probanden nicht hinter dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung und dem allgemein anerkannten Erfordernis einer effiziente(re)n und erfolgversprechenden Strafverfolgung grundsätzlich zurückzustehen haben.
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